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Regeste

Regeste Garantiegesetz 1. Zulässigkeit der verwaltungsrechtlichen Klage (Erw. 1). 2. Die
freiburgische Liegenschaftssteuer ist im Sinne von Art. 10 GarG eine direkte Steuer (Erw.
2a). 3. Auch eine vom Bund als Landreserve für einen Postneubau erworbene Liegenschaft
ist kraft Art. 10 GarG steuerfrei, es sei denn die Liegenschaft werde nach ihrem Erwerb
durch den Bund einem anderen selbständigen Zwecke zugeführt (Erw. 2 b).

Regeste Loi fédérale sur les garanties politiques et de police en faveur de la Confédération.
1. Recevabilité de l'action de droit administratif (consid. 1). 2. L'impôt immobilier
fribourgeois est un impôt direct au sens de l'art. 10 LGar (consid. 2 a). 3. Un immeuble
acquis par la Confédération comme réserve de terrain pour une nouvelle construction
postale est également libre d'impôt en vertu de l'art. 10 LGar, à moins qu'après l'avoir
acquis, la Confédération ne l'affecte à un autre but indépendant (consid. 2 b).

Regesto LF sulle garanzie politiche e di polizia in favore della Confederazione. 1.
Ammissibilità dell'azione di diritto amministrativo (consid. 1). 2. L'imposta immobiliare
friburghese è un'imposta diretta ai sensi dell'art. 10 LGar (consid. 2 a). 3. Un immobile
acquistato dalla Confederazione quale riserva di terreno per un nuovo edificio postale è
anch'esso esente da imposta in virtù dell'art. 10 LGar, salvo che, dopo l'acquisito, la
Confederazione lo destini ad altro scopo indipendente (consid. 2 b).

Erwägungen

E. 1
Streitigkeiten aus dem Verwaltungsrecht des Bundes über die Befreiung von kantonalen
Abgaben sind nach Art. 116 lit. f OG grundsätzlich im Verfahren der
verwaltungsrechtlichen Klage vor Bundesgericht auszutragen. Die freiburgische
Liegenschaftssteuer ist eine kantonale Abgabe im Sinne von Art. 116 lit. f OG (vgl. BGE 99
I/b 228 Erw. 1a). Keiner der Unzulässigkeitsgründe von Art. 117 OG trifft auf den
vorliegenden Fall zu. Auf die Klage der Eidgenossenschaft kann eingetreten werden. Der
Entscheid der kantonalen Rekurskommission hat hier lediglich die Bedeutung einer
Meinungsäusserung, soweit er zur Frage Stellung nimmt, ob die Erhebung der
Liegenschaftssteuer vor Art. 10 GarG standhalte.

E. 2
Nach Art. 10 GarG dürfen die Bundeskasse und alle unter der Verwaltung des Bundes
stehenden Fonds sowie diejenigen Liegenschaften, Anstalten und Materialien, die
unmittelbar für Bundeszwecke bestimmt sind, von den Kantonen nicht mit einer direkten
Steuer belegt werden. a) Die Beklagte stellt in Frage, ob die freiburgische
Liegenschaftssteuer im Sinne von Art. 10 GarG eine direkte Steuer ist. Das Bundesgericht
hat den Begriff der direkten Steuer im Sinne von Art. 10 GarG in seiner bisherigen



Rechtsprechung lediglich negativ, nämlich über den Begriff der indirekten Steuer,
umschrieben (BGE 99 I/b 231/232 mit Hinweisen). Es besteht kein Anlass, den Begriff der
direkten Steuer im vorliegenden Falle auf andere Weise zu umschreiben. Für die indirekte
Steuer im Sinne von Art. 10 GarG ist nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts die
Anknüpfung an einen Verkehrsvorgang charakteristisch. Eine direkte Steuer im Sinne von
Art. 10 GarG liegt somit in der Regel vor, wo nicht ein bestimmter Verkehrsvorgang
Grundlage der Besteuerung bildet, insbesondere, wenn die Steuer periodisch erhoben wird
(vgl. BGE 99 I/b 232). Gerade diese Merkmale weist aber die freiburgische
Liegenschaftssteuer auf. Die Klägerin und mit ihr offenbar auch die kantonale
Steuerrekurskommission betrachten sie deshalb zu Recht als direkte Steuer im Sinne von
Art. 10 GarG . Der Umstand, dass sie auf dem Grundbesitz und nicht etwa auf dem
Einkommen des Pflichtigen erhoben wird, macht sie BGE 100 Ib 236 S. 239 nicht zur
indirekten Steuer. Für die Unterscheidung von direkter und indirekter Steuer im Sinne von
Art. 10 GarG ist auch belanglos, welchen Zwecken das Gemeinwesen die Steuerbeträge
zuführt und aus welchen Überlegungen die Steuer seinerzeit eingeführt worden ist. Dass die
freiburgische Liegenschaftssteuer aber nicht als Steuer, sondern als Kausalabgabe für
besondere Vorteile des Grundeigentümers zu betrachten sei, macht selbst die Beklagte nicht
ausdrücklich geltend. Für eine solche Annahme fehlt jeder Anhaltspunkt. Die einzelnen
Grundstücke gelangen in ganz unterschiedlichem Masse in den Genuss der Vorteile von
Gemeindewerken. Da die Liegenschaftssteuer hierauf keine Rücksicht nimmt, kann sie
insbesondere nicht als Vorzugslast oder Gebühr gelten. b) Die Klägerin macht geltend, das
fragliche Grundstück sei unmittelbar für einen Bundeszweck bestimmt. Dies wird von der
Beklagten bestritten. Unbestritten ist, dass die Klägerin das Grundstück in der Absicht
erworben hat, darauf einen Postneubau zu errichten. Fest steht aber auch, dass noch keine
konkreten Pläne für den Postneubau vorliegen und die Erstellung der Baute erst für 1977
vorgesehen ist. Die Klägerin bringt allerdings vor, die allgemeine Bodenknappheit habe sie
gezwungen, das Land vorsorglich zu erwerben. Die Steuerbefreiung einer Liegenschaft des
Bundes nach Art. 10 GarG setzt nicht voraus, dass die Liegenschaft tatsächlich unmittelbar
Bundeszwecken dient, sondern lediglich, dass sie unmittelbar für Bundeszwecke bestimmt
ist. Dies verkennt die Beklagte, wenn sie zur Begründung ihres Antrages vorbringt, das
Grundstück diene tatsächlich keinem Bundeszweck. Es fragt sich aber, ob auch dann
angenommen werden kann, eine Liegenschaft sei im Sinne von Art. 10 GarG unmittalbar
für Bundeszwecke bestimmt, wenn sie, wie im vorliegenden Falle, den Bundeszwecken, für
die sie erworben worden ist, erst nach längerer Zeit wird zugeführt werden können,
vorderhand also noch nicht zum Verwaltungsvermögen des Bundes gehört. Entscheidend ist
hier, was mit der Liegenschaft in der Zwischenzeit geschieht (PAUL STADLIN, Die
Befreiung des Bundes von der kantonalen Steuerhoheit, Diss. Zürich 1943, S. 168 mit
weiteren Hinweisen; vgl. auch BGE 96 I 468 ). Wird ihre Nutzung, wie im vorliegenden
Falle, unentgeltlich bzw. gegen ein fast nur symbolisches Entgelt bis BGE 100 Ib 236 S.
240 auf weiteres einem Dritten überlassen, so bleibt die ursprüngliche Zweckbestimmung
massgebend und die Besteuerung somit ausgeschlossen. Es ist sinnvoll, dass die Klägerin
ihre Liegenschaft nicht einfach bis zur Errichtung des Postneubaus brachliegen lässt. Zum
Verlust der Steuerfreiheit könnte die Überlassung der Liegenschaft an Dritte höchstens
führen, wenn damit ein selbständiger Zweck, insbesondere die Erzielung von Gewinn,
verfolgt würde. Ohne einen solchen selbständigen Zweck ist entscheidend, dass die
Liegenschaft in absehbarer Zeit unmittelbar einem Bundeszweck dienen soll. Die Klage ist
damit gutzuheissen.



E. 3
Dem Ausgang des Verfahrens entsprechend hat die Beklagte die bundesgerichtlichen
Kosten zu tragen ( Art. 156 OG ). Im Verfahren der verwaltungsrechtlichen Klage darf
obsiegenden Behörden oder mit öffentlichrechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen
nach Art. 159 Abs. 2 OG in der Regel keine Parteientschädigung zugesprochen werden. Es
besteht kein Grund, im vorliegenden Falle von dieser Regel abzuweichen. Der Klägerin
wird deshalb keine Parteientschädigung zugesprochen.
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